
Mana ement 

Scheidung 

Wenn die Beziehung endet 

UFA-REVUE 10j201~ 



· UFA-REVUE 1012019 

E ntscheidet sich ein Liebespaar, 
den Bund der Ehe zu schl iessen, 
sind Gespräche über eine mög

li che Scheidung nicht wi llkommen. 

Wird das Thema dennoch angespro
chen, kann dies beim Gegenüber 
Misstrauen auslösen . Was bei ande
ren vertraglichen Abmachungen gi lt , 

wird bei der Eheschliessung vernach
lässigt: In jedem and eren Vertrag 
sind die Eintrittsklauseln, Kündi 

gungsbed ingungen und weitere Ab
machungen klar definiert und be
kannt. Wieso also nicht auch bei der 
Eheschliessung? 
Im Zivilgesetzbuch (ZGB) gibt es di
verse Gesetzesartikel für den Schei

dungsfall. Welche Auswirkungen die
se auf den Ein zelfall haben, kann 
jedoch je nach Situation sehr unter
sch iedl ich se in . Deshalb ist es 
wicht ig, "sich bereits vor der Ehe

schliessung mit der Ehescheidung 
auseinanderzusetzen. Das zwar auf 
Liebe basierende, aber rechtlich un
termauerte Konstrukt Ehe ist auch 

von der .rechtlichen und finanziellen 

Seite zu beleuchten. 

Das Recht kennen 
In der Schweiz kann zwischen drei 

Güterständen gewählt werden: Er

ru ngenschaftsbetei I igu ng, G üterge
mei nschaft und Gütertrennung. Die 
Erru ngenschaftsbetei I igu ng wird so 
woh I in der gesamten Bevölkerung 

Scheiden tut weh, aber ... 

Christine 
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Eine Umfrage der BFH-HAFL bei 60 geschiedenen Bäuerinnen und 
Bauern zeigt, dass allen Schwierigkeiten zum Trotz vier von fünf ge
schiedenen Bäuerinnen und Bauern nach der Scheidung mit ihrer allge
meinen Lebenssituation zufrieden oder sehr zufrieden sind . Dabei 
steigt die Zufriedenheit , je länger die Scheidung zurückliegt . Ein zu 
langes Ausharren aus Angst vor der Scheidung macht also ke inen Sinn, 
wie auch eine geschiedene Bäuerin zu bedenken gab: «Ich hätte den 
Schritt schon viel früher machen und nicht so lange ausharren sollen . 
Da war ich noch jünger und hätte beruflich bessere Chancen gehabt!» 
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Eine Bäuerin sagt: 
«Ich hätte den Schritt 
schon viel früher 
machen und nicht so 
lange ausharren 
sollen. Da war ich 
noch jünger und hätte 
beruflich bessere 
Chancen gehabt.» 
Bild: pixelio.de 

als auch in der Landwirtschaft am 

häufigsten gewählt. In diesem Güter

stand wird zwischen Eigengut und 

Errungenschaft jedes Ehegatten -un

terschieden. Kommt es aufgrund ei

ner Scheidung zur Auftei lung des 

Vermögens - der sogenannten güter

rechtlichen Auseinandersetzung -

behält jeder Ehegatte sein Eigengut , 

also das Vermögen, welches er oder 

sie in die Ehe eingebracht oder durch 

eine Erbschaft oder Schenkung erhal

ten hat . Das Vermögen, das während 

der Eh e geme insam erwirtschaftet 

wurde , die Erru ngenschaft , wird 

hälftig geteilt . 

Was in der Theorie einfach und lo

gisch tönt, erweist sich insbesondere 

in der Landwirtschaft als komplizier

tes Vorgehen . Zum einen ist die 

Landwirtschaft sehr kapitalintensiv, 

zum anderen kommt in den aller

meisten Fällen der Ertragswert zum 

Tragen. Deshalb ist es sinnvoll, sich 

schon vor der Eheschliessung mit fol

genden , rechtlichen Fragen ausein

anderzusetzen und gegebenenfalls 

mittels Ehevertrags individuelle Lö

sungen festzuh alten , welche auf den 

ei nzelnen Betrieb und die Famili e 

abgestimmt sind: 

• Wurde der Landwirtschaftsbetrieb 

bereits vor der Eheschliessung 

übernommen? 

• Wen n die Übergabe erst nach der 

Eh eschli essung erfolgt, we r soll im 

Grundbuch als Eigentümer einge

tragen werden? Und in welche Gü

t ermasse fällt der Landwirtschafts 

betri eb dan n? 

• Welch e rechtlichen Konsequenzen 

ergeben sich für den Nichteigentü

mer-Ehegatten (im Fo lgenden Ehe

.frau genannt, da dies in der Land

wirtschaft der Normalfall darstellt)? 

• Welche rechtli che St ellu ng hat di e 

Ehefrau , wenn sie nicht Miteigen

tümerin ist? 

• Was pass iert mit Investitionen, 

welche in den Landwirtschaftsbe

trieb getätigt werden? 

• Was passiert, wenn der Betrieb be i 

einer Scheidung über den Ertrags

wert hinaus verschuldet ist? 

• Was pass iert mit dem Geld, das die 

Ehefrau auswärts verdient und in 

den Betrieb einbringt? 

Paus chal e Antworten auf di ese 

Fragen gibt es nicht. Jeder Betrieb 

widerspiege lt eine andere Ausgangs

situation, so dass die Folgen im 

Scheidungsfall unterschi ed lich sind . 

Deshalb lohnt sich ei ne umfasse nde 

Beratung vor der Eheschli ess ung. 

Insbesondere ist es wichtig, dass bei 

de Ehegatten das Prinzip des Ertrags

wertes verstehen und sich der Trag

wei te di eses Wertes bewusst sind. 

Spielregeln definieren 
Nicht nur der Landwirts chaftsb e

trieb nimmt bei der Eheschliessung 

ei ne zentrale Roll e ei n, sondern 

auch die Ausgesta ltung des Zusam

menlebens währen d der Eh e. Ist das 

Paar nac h der Hochzeit noch kinder

los und beide unabhängig voneinan

der berufst ätig, sind die Spi elregeln 

sch nell definiert . Sind bei der Eh e

sc hliessung bereits Kind er vorhan

de n oder kom men dies e im l aufe 

der Ehejahre dazu, erfo rdert dies 

eine klare Absprache zwischen den 

Ehegatten. Verschiedene Aspekte 

finanzieller, rechtlicher und beruf

licher Natur sind gemeinsam zu klä

ren. Bei diesen Überlegungen sollte 

eine mögliche Scheidung nicht aus

geschlossen werden: 

• Wie werden die berufliche Tätig

keit und die Kinderbetreu ung ge

regelt? 

• Wer kommt zu welchen Teilen für 

die' Familienau slagen auf? 

• Welches sind die fi nanz iellen Kon

sequenzen , wen n nich t mehr be id e 

Ehegatten voll berufstätig sind? 

• Wie ist die soziale Absicherung 

beider Ehegatten geregelt, insbe

sondere der Ehefrau, falls sie nicht 

mehr auswärts arbeitet? 

• Ist ein Anstellungsverhältnis anzu

streben, falls die Ehefrau vermehrt 

auf dem Betrieb tätig ist? Welche 

Vor- und Nachteile hat eine An

stellung? 



Fachpersonen, deren Methoden und Rollen bei der Scheidung 
Mediator 
Mediatorin 

Vorgehen / Beilegung eines Streites 
Methode 

Fokus Lösung von Konflikt-
situationen 

Themen- 1. Kinder 
bereiche 2. Kommu nikation 

3. Finanzielle Aspekte 

4. Ausarbeitung 
der Scheidungs-
konvention 

Rolle der Unabhängig und 
Fachperson neutral , führt durch 

die Sitzungen 

Kosten ca. 150 Fr./Std . 

Dab ei gi lt es zu beachten, dass das 

Festlegen der Sp ie lrege ln weder ein

malig noch ein statischer Proz ess 

ist. Das Leben bringt immer wieder 

Veränderungen und fordert Anpas

sungen - auch der Spielregeln. Eine 

regelmässige Standortbestimmung 

und Überprüfung der Spielregeln 

helfen, die Situation den Bedürfnis

sen anzupassen und die Ehe am 

Leben zu halten . 

Einfluss des Lebensstils 
Neben den Auswirkungen der Spiel

regeln sind bei einer Scheidung auch 

die Ausgestaltung des Familien

lebens und des Lebensstils während 

der Ehe entscheidend . Grundsätzlich 

ist jeder Ehegatte nach der Schei

dung selbst für den eigenen Lebens

unterhalt verantwortlich. Dieser Un

terhalt bemisst sich am Standard, 

welcher während der Ehe gelebt 

wurde. Kann ein Ehegatte diesen 

Standard nicht selbst finanzieren, be

steht die Möglichkeit von Unter

haltszahlungen, sofern der andere 

Ehegatte diese Zahlungen leisten 

kann. Ob effektiv Unterhaltszahlun

gen geleistet werden müssen, hängt 

landwirtschaftliche Anwalt/ Anwältin 
Beratungsperson getrennt 

Vorgehen wird von Prüfung von 
der Beratungsperson Rechtsfragen 
festgelegt 

Ausarbeitung einer ge- Liegt im Interesse 
meinsamen Scheidungs- des Klienten, 
konvention der Klientin 

1. Unterhalt Liegt im Interesse 

2. Aufteilung des Klienten, 

des Vermögens der Klientin 

3. Ausarbeitung 
der Scheidungs-
konvention 

Unabhängig und Vertritt die Interessen 
neutral, führt durch des Klienten, 
die Sitzungen der Klientin 

ca. 80 Fr./Std . ca. 250 Fr./Std . 

von verschiedenen Kriterien ab . 

Dazu gehören unter anderem die 

Aufgabenteilung während der Ehe, 

die Dauer der Ehe, das Einkommen 

und Vermögen der Ehegatten oder 

die Betreuungsaufgaben von Kin

dern . Sind sich die Ehegatten bei der 

Scheidung nicht einig, kann sich der 

Richter nicht nur auf den Lebensstil 

stützen, welcher während der Ehe, 

sondern auch während der Tren

nungszeit gelebt wurde . 

Auch hier gilt, dass jeder Fall ein Ein

zelfall ist und individuell geprüft 

werden muss . Als Berechnungs

grundlage wird hierfür auf die Zahlen 

des Privatverbrauchs aus der Buch

haltung zurückgegriffen. 

Wenn sich die Wege trennen 
Auch mit allem Wissen und dem An

wenden von vorsorglichen Massnah

men, kann eine Scheidung jede Ehe 

treffen. Die oben genannten Hinweise 

können die Diskussionen und Unsi

cherheiten im Scheidungsfall reduzie

ren. Aber auch mit den besten Vorkeh

ru nge n kann nicht alles für den 

Scheidungsfall geplant oder vorsorg

lich ausgehandelt werden. Die starke 

Anwalt/ Anwältin 
gemeinsam 

Prüfung von 
Rechtsfragen 

Bei der Beratung beider 
Ehegatten tritt die 
Anwaltsperson unab-
hängig und neutral auf 
und ist unparteiisch 

ca. 250 Fr./Std . 

Verflechtung von Geschäftlichem und 

Privatem auf einem Landwirtschafts

betrieb, der Arbeitsort , Lebensgrund

lage, Wohnen und Freizeit in einem 

ist, führt unweigerlich zu Diskussio

nen und hat weitreichende Konse

quenzen für die ganze Familie. Um für 

alle Beteiligten eine objektive und fai

re Lösung zu finden, empfiehlt es sich, 

eine Fachperson beizuziehen . Diese 

sollte sich nicht nur in Scheidungs

fragen auskennen, sondern auch spe

zifische Kenntnisse der Landwirtschaft 

aufweisen (siehe Tabelle) . 
Bei der Auswahl einer gemeinsamen 

Fachperson gibt es folgende Punkte 

zu berücksichtigen: 

• Die Person sollte für beide Ehegat

ten neutral sein. Eine Beratungs

person, welche seit Jahren finanzi

elle oder wirtschaftliche Beratungen 

auf dem Betrieb durchführt, ist nur 

bedingt neutral. 

• Wenn Sie kein Vertrauen zur Fach

person aufbauen können oder «die 

Chemie» nicht stimmt, lohnt es sich 

immer, die Beratungsperson zu 

wechseln . Eine Scheidung ist ein 

zentrales Ereignis im Leben, bei 

dem wichtige Entscheide für die 

weitere Zukunft gefällt werden. • 
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